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 Veröffentlicht am 18.10.1989

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §5 Abs1;

BDG 1979 §112 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Da die Suspendierung ihrem Wesen nach eine sichernde Maßnahme darstellt, die bei Zutre?en der gesetzlichen

Voraussetzungen im Verdachtsbereich zwingend zu tre?en ist und keine endgültige Lösung darstellt, braucht nicht

nachgewiesen werden, daß der Beamte die ihm zur Last gelegte schwere Dienstp@ichtverletzung tatsächlich begangen

hat. Diese Aufgabe kommt vielmehr erst den Disziplinarbehörden zu (Hinweis E 14.9.1988, 88/09/0046).

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweislast Verfahrensgrundsätze im Anwendungsbereich des AVG Offizialmaxime

Mitwirkungspflicht Manuduktionspflicht VwRallg10/1/1
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